
Teilnahmebedingungen Teilzeit- und Intensivlehrgang: 

1. Eine Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung möglich. 

2. Der Lehrgang wird in 75365 Calw, Leibnizstr. 5 (Gewerbegebiet Kimmichwiesen) im Schulungsraum 1 bzw. im 

Schulungsraum 2 der Neufang Akademie durchgeführt. 

3. Der Teilzeitlehrgang wird in der Regel freitags/samstags durchgeführt. Es sind bis zu 10 Unterrichtseinheiten 

zu 7 Unterrichtsstunden in einer anderen Unterrichtsform als Frontalvortrag möglich. Der Intensivkurs wird in 

der Regel montags bis freitags durchgeführt. 

4. Der Stundenplan wird mindestens vier Wochen vor Lehrgangsbeginn für die Monate Oktober, November und 

Dezember im Jahr des Kursbeginns bekannt gegeben. Für die weiteren Drei-Monatszeiträume und den 

Intensivkurs wird der Stundenplan jeweils immer vier Wochen vorher bekannt gegeben. 

5. Die Lehrgangsgebühr ist in Teilbeträgen nach Erteilung der Rechnung zu entrichten. Die erste Zahlung ist 

Anfang November im Jahr des Kursbeginns und Anfang Mai des Folgejahres fällig. Für 

Rechnungsberichtigungen, die vom Vertragspartner zu vertreten sind, wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 

EUR in Rechnung gestellt.  

6. In der Lehrgangsgebühr sind die Lehrgangsskripte enthalten. Die Skripte werden bei Onlineteilnahme 

standardmäßig digital bereit gestellt. Bei Präsenzteilnahme erhalten Sie die Skripte am Seminartag in 

Papierform. Falls ein Postversand der Skripte nach Hause gewünscht ist, wird ein Aufpreis von 400 € 

(insgesamt für die Teilzeit- und Intensivphase) bzw. 200 € (bei isolierter Buchung der Intensivphase) fällig. 

7. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher USt (derzeit steuerfrei nach § 4 Nr. 21 UStG). 

8. Bei einer Wiederholungsmaßnahme im Teilzeit- und Intensivlehrgang in den beiden Folgejahren wird ein 

Preisnachlass von 50 % gewährt. Voraussetzung hierfür ist eine regelmäßige Teilnahme am Unterricht (mind. 

80 % der Unterrichtszeit) und regelmäßig abgegebene Klausuren (mind. 80 % der Klausuren) aus dem bereits 

absolvierten Teilzeit- und Intensivlehrgang. Außerdem muss der Teilnehmer zur Steuerberaterprüfung 

angetreten sein. Eine Kombination mit anderen Nachlässen ist nicht möglich. 

9. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

10. Ein Rücktritt ist spätestens sechs Wochen vor Kursbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 100,00 EUR 

möglich. Die Rücktrittserklärung ist schriftlich einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Tz. 11. 

11. Nach Beginn des Kurses ist eine schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen 

möglich. Es erfolgt eine anteilige Abrechnung der Lehrgangsgebühr. 

12. Bei Nichtdurchführung des Lehrganges werden bereits bezahlte Lehrgangsgebühren voll erstattet. 

Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

13. Für Sach- und Personenschäden sowie abhanden gekommene Sachen wird nicht gehaftet. 

14. Eine Online-Teilnahme (Webinar) ist auf Wunsch möglich. Dies findet zeitgleich mit dem Präsenzunterricht 

statt. Die Unterrichtseinheiten können aufgezeichnet werden. Dies schließt mündliche Meldungen während 

des Seminars und Chatnachrichten ein. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie der Aufzeichnung zu. 

15. Bei isolierter Buchung nur des Intensivkurses gilt das Vorstehende entsprechend, wobei ein Rabatt i. S. der 

Tz. 8 in diesem Fall nicht gewährt wird. Abweichend zur Tz. 5 ist die Lehrgangsgebühr Anfang Juli des 

Kursjahres insgesamt fällig. 

 

 

  


